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Mithilfe des unten stehenden Musters können Sie beim Bundesamt für Verfassungsschutz Informationen abfragen, die möglicherweise über Sie gespeichert sind. Sie können das Muster als Einzelperson nutzen (zB Vorstandsmitglied, Verantwortliche:r), wenn Ihr Verein/Organisation/Initiative Fördergelder des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ beantragt hat. So können Sie nachvollziehen, inwiefern Sie vom sog. Haber-Verfahren betroffen sind oder sein könnten. Mit dem Haber-Verfahren (mehr Hintergrund hier) werden potenzielle Förderempfänger:innen vorab überprüft, ob Informationen beim Verfassungsschutz vorliegen.
So nutzen Sie das Muster:
1. Füllen Sie die rot kursiv markierten Teil mit Ihren persönlichen Daten aus.
2. Dem Antrag müssen Sie eine ausgedruckte Kopie des Personalausweises (Vorder- und  Rückseite) oder Reisepasses beifügen. Dabei müssen nur Name, Anschrift, Geburtsdatum und die Gültigkeitsdauer des Ausweises erkennbar sein. Der Rest, auch das Foto, sollten geschwärzt werden.
3. Die Kopie muss von Hand unterschrieben und der Antrag per Post eingereicht werden.  
4. Erwägen Sie auch Anträge auf Datenabfrage und Akteneinsicht bei Ihrem Fördermittelgeber, für die wir auch Musterformulare bereitstellen.

Für Rückfragen und Beratungsbedarf melden Sie sich gerne beim Gegenrechtsschutz unter kontakt@gegenrechtsschutz.de.



Name der Antragsteller:in
Adresse

Bundesamt für Verfassungsschutz
Merianstraße 100
50765 Köln


Ort, den Datum
Auskunft über personenbezogene Daten
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit beantrage ich
auf Grundlage von § 15 BVerfSchG, Art. 14 Richtlinie EU 2016/680 (JI-Richtlinie), Art. 15 Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung gemäß Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 8 GRCh und Art. 8 EMRK
Auskunft über 
1. alle zu mir gespeicherten Daten,
2. die Herkunft der Daten,
3. die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage,
4. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,
5. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind, insbesondere bei Empfängern in Drittstaaten oder bei internationalen Organisationen, sowie den Inhalt eventueller Übermittlungen,
6. die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer.
Soweit personenbezogene Daten in Akten gespeichert sind, beantrage ich Akteneinsicht.
Soweit Daten nicht Ihrer alleinigen Verfügungsberechtigung unterliegen, bitte ich um Mitteilung, welche Stelle auskunftsbefugt ist.
Bitte teilen Sie mir mit, welche Schritte Sie unternommen haben, um gespeicherte personenbezogene Daten aufzufinden.
Ich widerspreche einer Löschung der Daten ohne meine vorherige Zustimmung.

Mit Blick auf § 15 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG führe ich aus:
1.
Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG ist Auskunft zu erteilen, soweit der Betroffene hierzu auf einen konkreten Sachverhalt hinweist. Hierfür reicht es aus, dass der Antrag einen zeitlich und örtlich abgrenzbaren Vorgang beschreibt, der geeignet erscheint, ein nachrichtendienstliches Tätigwerden auszulösen. Die Anforderungen dürfen angesichts des grundrechtlich gewährleisteten Auskunftsanspruchs nicht überspannt werden.
Mallmann, in: Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, 3. Aufl. 2019, § 15 BVerfSchG Rn. 15.
Ich weise auf folgende Sachverhalte hin:
Hier sollten Sie nur Sachverhalte erwähnen, die öffentlich bekannt sind oder die unproblematisch bekannt werden dürfen.
Geeignet sind etwa ein Redebeitrag auf einer Demonstration, die Teilnahme an einer Veranstaltung, Vorträge, Interviews, Posts auf Social Media zu politischen Themen, Mitarbeit in zivilgesellschaftlichen Organisationen, Spenden an Organisationen, die das BfV kritisch sieht, etc.
Dabei sollten die Sachverhalte einen Zeitraum abdecken, in die auch die Abfrage über das Haber-Verfahren fallen könnte. Sie müssen keine Sachverhalte angeben, bei denen Sie befürchten, dem BfV zusätzlich Informationen zu geben, die Sie nicht teilen möchten. Einzelne konkrete Sachverhalte genügen und können auf Nachfrage des BfV auch noch ergänzt werden. Hilfreich ist es, Ihre Anfrage auf einen bestimmten Zeitraum (zB Januar 2019 – Dezember 2023) einzugrenzen, in dem Sie besonders aktiv waren.


2.
Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG ist die Auskunft zu erteilen, soweit der Betroffene ein besonderes Interesse an einer Auskunft darlegt.
Ein besonderes Interesse besteht vorliegend, weil ich Mitglied des Vorstands des Vereins Vereinsname bin. Die von Seiten des Vereins beantragte Förderung aus dem Programm „Demokratie leben!“ wurde vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (oder andere Behörde) abgelehnt. Um die Gründe der Ablehnung bewerten zu können und entsprechenden Rechtsschutz geltend machen zu können, bin ich auf die Kenntnis der erhobenen Daten angewiesen. Zudem besteht ein besonderes Interesse an einer Auskunft, weil ein Anspruch auf Datensperrung wegen rechtswidriger Datenerhebung in Betracht kommt.
Vgl. BVerwG, Urteil vom 28. November 2007 – 6 A 2/07 –, BVerwGE 130, 29-39, Rn. 32.

3.
Ich beantrage ausdrücklich auch Auskunft zu allen weiteren personenbezogenen Daten, auch soweit kein Zusammenhang zu den oben genannten Sachverhalten besteht und soweit Sie der Auffassung sein sollten, dass kein „besonderes“ Interesse dargelegt ist. Die Einschränkung des Auskunftsanspruchs durch § 15 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG ist verfassungswidrig; jedenfalls ist das Ermessen, weitergehende Auskünfte zu erteilen, auf Null reduziert.

Mit freundlichen Grüßen
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